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Deutsche Beteiligungs AG
Tagesordnung zur HV

Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren,

durch Veröffentlichung im elektronischen
Bundesanzeiger vom 7. Februar 2005 und in 
der Börsen-Zeitung vom 5. Februar 2005 (Nr. 25)
haben wir zur ordentlichen Hauptversammlung 
der Deutschen Beteiligungs AG am Donnerstag,
den 17. März 2005, 10.00 Uhr, im 
Hermann-Josef-Abs-Saal, Frankfurt am Main,
Junghofstraße 11, eingeladen. 

Wir informieren Sie nachfolgend über den
Inhalt dieser Einladung und würden uns 
freuen, Sie in Frankfurt am Main begrüßen 
zu können.
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Tagesordnung

der Hauptversammlung der Deutschen Beteiligungs AG
am Donnerstag, den 17. März 2005, 10.00 Uhr, im
Hermann-Josef-Abs-Saal, Frankfurt am Main,
Junghofstraße 11.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts der Deutschen Beteiligungs AG
zum 31. Oktober 2004, Vorlage des gebilligten
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
zum 31. Oktober 2004 sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats. 

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2003/2004 der Deutschen Beteili-
gungs AG in Höhe von 26.945.813,23 Euro wie folgt
zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende 
von 0,33 € je Aktie, insgesamt 6.160.000,11 €
Gewinnvortrag auf 
neue Rechnung 20.785.813,12 €

26.945.813,23 €

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2003/2004

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu
erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2003/2004

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu
erteilen.
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5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2004/2005

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2004/2005 die KPMG Deutsche Treuhand-
Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Frankfurt am Main, zu bestellen. 

6. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals,
soweit es noch nicht ausgenutzt wurde, Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals mit der Mög-
lichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und ent-
sprechende Satzungsänderung

Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital entsprechend § 5 Abs. 3
der Satzung zu erhöhen, läuft am 20. März 2007 aus. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu
beschließen:

a) Die von der Hauptversammlung am 20. März 2002
zu Punkt 6 der damaligen Tagesordnung beschlossene
Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital bis
zum 20. März 2007 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats um bis zu insgesamt 18.200.000,00 Euro zu
erhöhen, wird, soweit sie in Höhe von 6.066.665,80
Euro noch nicht ausgenutzt wurde, mit Wirkung auf
den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend zu lit.
b) zu beschließenden neuen genehmigten Kapitals
in das Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 16. März 2010 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 24.266.665,80
Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
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Kapital). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht).

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu
folgenden Zwecken auszuschließen:

– Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

– soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw.
Gläubigern der von der Deutschen Beteiligungs
AG oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften ausgegebe-
nen Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-
übung des Options- und/oder Wandlungsrechts
bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht
zustehen würde;

– wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbeson-
dere im Rahmen des Erwerbs von oder des
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des
Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen,
ausgegeben werden;

– wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je
Aktie den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung des Aus-
gabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Nicht
wesentlich in diesem Sinne ist eine Unterschrei-
tung, wenn der Ausgabepreis bis zu fünf Prozent
unter dem durchschnittlichen Börsenkurs der
Aktien der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
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der Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten fünf Börsentage vor dem Zeitpunkt der
Festlegung des Ausgabepreises durch den Vor-
stand liegt. Der Bezugsrechtsausschluss kann in
diesen Fällen jedoch nur vorgenommen werden,
wenn die Anzahl der in dieser Weise ausgegebe-
nen Aktien zusammen mit der Anzahl der eigenen
Aktien, die aufgrund gleichzeitig bestehender
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, und
der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von
Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfül-
lung von Wandlungspflichten aus Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen entstehen
können, die aufgrund gleichzeitig bestehender
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden,
zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ermächtigt, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung
sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbe-
sondere den Ausgabebetrag, festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von 
§ 5 der Satzung der Gesellschaft entsprechend der
Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

c) § 5 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 16. März 2010 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt
24.266.665,80 Euro durch einmalige oder mehr-
malige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien
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können auch von einem oder mehreren durch den
Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu
folgenden Zwecken auszuschließen:

– Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

– soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw.
Gläubigern der von der Deutschen Beteiligungs
AG oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften ausgegebe-
nen Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-
übung des Options- und/oder Wandlungsrechts
bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht 
zustehen würde;

– wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere
im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammen-
schlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs
von Beteiligungen an Unternehmen, ausgegeben
werden;

– wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je
Aktie den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung des Aus-
gabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Nicht
wesentlich in diesem Sinne ist eine Unterschrei-
tung, wenn der Ausgabepreis bis zu fünf Prozent
unter dem durchschnittlichen Börsenkurs der
Aktien der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten fünf Börsentage vor dem Zeitpunkt der
Festlegung des Ausgabepreises durch den Vor-
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stand liegt. Der Bezugsrechtsausschluss kann in
diesen Fällen jedoch nur vorgenommen werden,
wenn die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen
Aktien zusammen mit der Anzahl der eigenen
Aktien, die aufgrund gleichzeitig bestehender
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, und
der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von
Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfül-
lung von Wandlungspflichten aus Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen entstehen
können, die aufgrund gleichzeitig bestehender
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden,
zehn Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ermächtigt, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung
sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbe-
sondere den Ausgabebetrag, festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von 
§ 5 der Satzung der Gesellschaft entsprechend der
Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6
der Tagesordnung über die Gründe für die
Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen aus dem geneh-
migten Kapital auszuschließen

Punkt 6 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand zu
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals
um bis zu 24.266.665,80 Euro durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Die
Ermächtigung ist bis zum 16. März 2010 befristet. Die
Bestimmung der weiteren Einzelheiten obliegt dem
Vorstand.
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Die Ermächtigung dient, soweit sie eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen zum Gegenstand hat, dem Erhalt
und der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis der Gesell-
schaft. Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital
ist Grundlage der geschäftlichen Entwicklung der
Gesellschaft. Im Fall der Ausnutzung des genehmigten
Kapitals wird den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht gewährt. 

Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bei der Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals ausgeschlossen werden:

a) Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen

Der Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen ist eine Maßnahme, die aus tech-
nischen Gründen zur Durchführung einer Kapital-
erhöhung, insbesondere zur Herstellung eines prak-
tikablen Bezugsverhältnisses, erforderlich und ange-
messen ist. Der Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbe-
tenen Ermächtigung durch runde Beträge unter
Beibehaltung eines glatten Bezugsverhältnisses. Dies
erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der
Aktionäre. 

b) Zugunsten der Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen 

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht auch insoweit
ausgeschlossen werden können, wie es erforderlich
ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der
Gesellschaft ausgegebenen Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen
nach Ausübung des Options- und/oder Wandlungs-
rechts oder Erfüllung einer Wandlungspflicht zuste-
hen würde. Solche Instrumente haben in der Regel
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einen Verwässerungsschutz, der besagt, dass den
Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen mit
Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer Ermäßigung
des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht
auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es
auch den Aktionären zusteht. Sie werden damit so
gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht
bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht
erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft
einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wand-
lung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien
erzielen kann, weil sie den Options- bzw. Wandlungs-
preis nicht zu ermäßigen braucht.

c) Zur Gewinnung von Sacheinlagen

Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vor-
stand zur Gewinnung von Sacheinlagen im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann.
Die Gesellschaft wird hierdurch in die Lage versetzt,
ihre Wettbewerbsposition auch durch gezielte
Akquisitionen weiter zu verstärken und auszubauen.
Die Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital
ermöglicht ihr eine flexible Gestaltung der Akquisi-
tionsfinanzierung. Durch die Ermächtigung des Vor-
stands zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
kann die Gesellschaft im Rahmen ihrer Akquisitions-
politik im Einzelfall geeignete Beteiligungen oder
Unternehmen nicht nur im Wege einer Barkaufpreis-
zahlung, sondern auch im Wege einer Sachgegen-
leistung durch Ausgabe von Aktien der Gesellschaft
erwerben. Weil eine Ausgabe von Aktien bei sich
abzeichnenden Akquisitionsmöglichkeiten mit regel-
mäßig komplexen Transaktionsstrukturen im Wett-
bewerb der potenziellen Erwerbsinteressenten kurz-
fristig erfolgen muss, ist der Weg über die Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Aktien unter Schaffung
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eines genehmigten Kapitals erforderlich. Der Vorstand
wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von
der Ermächtigung zur Ausnutzung des genehmigten
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre Gebrauch machen soll, sobald sich Mög-
lichkeiten zur Akquisition konkretisieren. Er wird das
Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen,
wenn sich der Erwerb im Rahmen der Akquisitions-
vorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem
Bericht abstrakt umschrieben worden sind, und wenn
der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesell-
schaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
und der Aktionäre liegt.

d) Vereinfachter Bezugsrechtsausschluss

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, 
im Fall der Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage
einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG vorzunehmen. Diese Ermächtigung
bezieht sich nicht auf den gesamten Betrag des
genehmigten Kapitals, sondern auf maximal zehn
Prozent des bei der Beschlussfassung vorhandenen
Grundkapitals. Das Gesetz erlaubt zudem einen
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
nur dann, wenn der Ausgabepreis den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich
unterschreitet. Bei der Ausnutzung der Ermächtigung
wird der Vorstand einen etwaigen Abschlag auf den
Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den
im Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Markt-
bedingungen möglich ist, und wird den Ausgabepreis
so festlegen, dass er den durchschnittlichen Börsen-
kurs der Aktien der Gesellschaft in der Xetra-Schluss-
auktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den jeweils
der Ausgabe vorangegangenen fünf Börsentagen um
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nicht mehr als fünf Prozent unterschreitet. Keines-
falls wird der Vorstand neue Aktien für einen gerin-
geren Betrag als den auf die einzelne Stückaktie
entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital
ausgeben (§ 9 Abs. 1 AktG).

Die Möglichkeit zum vereinfachten Bezugsrechts-
ausschluss dient dem Interesse der Gesellschaft an
der Erzielung eines bestmöglichen Ausgabebetrages
bei Ausgabe neuer Aktien. Sie versetzt den Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats insoweit in die
Lage, sich in der Zukunft aufgrund der jeweiligen
Marktverhältnisse bietende Möglichkeiten schnell
und flexibel sowie kostengünstig nutzen zu können.
Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei
nicht nur ein zeitnäheres Agieren, weil die für eine
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erforderlichen for-
malen Schritte und gesetzlichen Fristen nicht einge-
halten werden müssen, sondern auch eine Platzie-
rung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis,
also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der
Regel erforderlichen Abschlag. Dies führt zu höheren
Emissionserlösen zum Wohl der Gesellschaft. Zusätz-
lich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewin-
nung neuer Aktionärsgruppen angestrebt werden.
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der
Aktionäre werden bei der Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre im Rahmen des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG angemessen gewahrt. Jede der Maßnahmen
wird zu einer höheren Marktkapitalisierung der
Gesellschaft und damit voraussichtlich auch zu einem
höheren Interesse an den Aktien der Gesellschaft
führen. Als Folge davon ist eine höhere Liquidität
der Aktien der Gesellschaft im Aktienhandel zu
erwarten, die allen Aktionären zugute kommt. 
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Über die Einzelheiten der Ausnutzung der Ermäch-
tigung wird der Vorstand in der Hauptversammlung
berichten, die auf eine etwaige Ausgabe von Aktien
der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter
Bezugsrechtsausschluss folgt.

7. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Aus-
gabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen sowie des bestehenden bedingten
Kapitals, Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen, Schaffung
eines neuen bedingten Kapitals sowie entspre-
chende Satzungsänderung gemäß §§ 192 Abs. 2
Nr. 1, 221 AktG

Der Vorstand hat von der durch die Hauptversammlung
am 27. März 2001 zu Punkt 8 der damaligen Tages-
ordnung beschlossenen Ermächtigung, bis zum 24. März
2006 auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen aus-
zugeben, keinen Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung
soll, ebenso wie das zu ihrer Absicherung durch die
Hauptversammlung vom 27. März 2001 beschlossene
bedingte Kapital, mit Ablauf dieser Hauptversammlung
aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung zur
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen unter Schaffung eines neuen bedingten Kapitals
ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu
beschließen:

a) Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zur
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen gemäß Hauptversammlungsbeschluss
vom 27. März 2001 zu Punkt 8 der damaligen
Tagesordnung sowie die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals in § 5 Abs. 4 der Satzung um bis zu
7.800.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu
3.000.000 neuen Aktien werden aufgehoben.
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b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 16. März 2010
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder
auf den Namen lautende Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen (Schuldverschreibungen) im
Gesamtnennbetrag von bis zu 120.000.000,00 Euro
mit einer Laufzeit von längstens zehn Jahren zu
begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von
Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw.
den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuld-
verschreibungen Wandlungsrechte auf neue Aktien
der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von bis zu 19.413.334,20 Euro nach
näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihe-
bedingungen zu gewähren.

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden
Euro-Gegenwert, welcher durch bankübliche Siche-
rungsgeschäfte abgesichert werden kann – in der
gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben
werden. Sie können auch durch Gesellschaften
begeben werden, an denen die Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist. In diesem
Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesell-
schaft die Garantie für die Rückzahlung der Schuld-
verschreibungen zu übernehmen und den Inhabern
solcher Schuldverschreibungen Options- bzw. Wand-
lungsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft zu
gewähren.

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht
auf die Schuldverschreibungen zu. Die Schuldver-
schreibungen können auch von einem oder mehreren
durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht).
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Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
zu folgenden Zwecken auszuschließen:

– Wenn der bar zu zahlende Ausgabepreis den nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden
ermittelten theoretischen Marktwert der Schuld-
verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet.
Nicht wesentlich in diesem Sinne ist eine Unter-
schreitung, wenn der Ausgabepreis bis zu fünf
Prozent unter dem nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theore-
tischen Marktwert der Schuldverschreibungen
liegt. Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem
Fall jedoch nur vorgenommen werden, wenn 
die Anzahl der aufgrund von Schuldverschrei-
bungen nach dieser Ermächtigung gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG auszugebenden Aktien zu-
sammen mit anderen gemäß dieser gesetzlichen
Bestimmung während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung ausgegebenen oder veräußerten Aktien
zehn Prozent des Grundkapitals nicht über-
schreitet; 

– zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

– soweit es erforderlich ist, um den Inhabern 
bzw. Gläubigern der von der Deutschen Betei-
ligungs AG oder deren unmittelbaren oder mittel-
baren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aus-
gegebenen Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. nach
Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. 

Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschrei-
bungen werden jeder Optionsschuldverschreibung
ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den
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Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand
festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug
von neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen. Der
anteilige Betrag am Grundkapital der je Options-
schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf
den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibungen
nicht übersteigen. Die Laufzeit des Optionsrechts
darf höchstens zehn Jahre betragen.

Im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen erhalten deren Inhaber bzw. Gläubiger das
Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach
näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen
in neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Das
Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des
Nennbetrages einer Schuldverschreibung durch den
festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie
der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich
auch durch Division des unter dem Nominalbetrag
liegenden Ausgabebetrages einer Schuldverschrei-
bung durch den festgesetzten Wandlungspreis für
eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Der an-
teilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 
auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen.
Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf volle
Zahlen auf- oder abgerundet werden; ferner kann
eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt wer-
den. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass
Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausge-
glichen werden. Die Umtauschbedingungen können
auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit
(oder zu einem anderen Zeitpunkt) begründen. 
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Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wand-
lungspreis für eine Aktie muss entweder mindestens
80 Prozent des durchschnittlichen Börsenkurses der
Aktien der Gesellschaft – in der Xetra-Schlussauktion
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Frankfurter Wertpapierbörse – an den zehn
Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch
den Vorstand über die Begebung der Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder
mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Börsen-
kurses – in der Xetra-Schlussauktion (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse – am dritten Börsentag vor Ende
des Bezugsrechtshandels entsprechen.

Der Options- bzw. Wandlungspreis wird unbeschadet
des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungs-
schutzklausel nach näherer Bestimmung der Options-
bzw. Wandelanleihebedingungen durch Zahlung
eines entsprechenden Betrages in bar bei Ausnutzung
des Wandlungsrechts bzw. durch Herabsetzung 
der Zuzahlung ermäßigt, wenn die Gesellschaft
während der Options- oder Wandlungsfrist unter
Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre
das Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder
Wandelanleihen begibt bzw. sonstige Optionsrechte
gewährt und den Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des
Options- oder Wandlungsrechts zustehen würde.
Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung
der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das
Umtauschverhältnis durch Division mit dem ermä-
ßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die
Bedingungen können darüber hinaus für den Fall
der Kapitalherabsetzung eine Anpassung der Options-
bzw. Wandlungsrechte vorsehen.
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In den Options- und/oder Wandelanleihebedingun-
gen kann vorgesehen werden, dass die Zahl der 
bei Ausübung der Options- und/oder Wandlungs-
rechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten
zu beziehenden Aktien bzw. ein diesbezügliches
Umtauschrecht variabel sind und/oder der Options-
bzw. Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand
festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der
Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von
Verwässerungsschutzbestimmungen während der
Laufzeit verändert werden kann.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzel-
heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuld-
verschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabe-
kurs, Laufzeit und Stückelung, Options- bzw.
Wandlungspreis und den Options- bzw. Wand-
lungszeitraum festzusetzen bzw. im Einvernehmen
mit den Organen der die Schuldverschreibungen
begebenden Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften
zu bestimmen.

c) Das Grundkapital wird um bis zu 19.413.334,20 Euro
durch Ausgabe von bis zu 7.466.667 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Rechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuld-
verschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächti-
gung zu lit. b) bis zum 16. März 2010 von der Gesell-
schaft oder durch eine Gesellschaft begeben werden,
an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
mit Mehrheit beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen
Aktien erfolgt zu den gemäß vorstehend lit. b) jeweils
festzulegenden Wandlungs- bzw. Optionsbedingun-
gen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit
durchzuführen, wie von diesen Rechten Gebrauch
gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflich-
teten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wand-
lung erfüllen. 
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Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung einer bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen.

d) § 5 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Das Grundkapital ist um bis zu 19.413.334,20
Euro durch Ausgabe von bis zu 7.466.667 neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die 

a) Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten
oder Optionsscheinen, die den von der Gesell-
schaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum 
16. März 2010 auszugebenden Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind,
von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten
Gebrauch machen oder wie 

b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.
Gläubiger der von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbetei-
ligungsgesellschaften bis zum 16. März 2010
auszugebenden Wandelschuldverschreibungen
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.“
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221
Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der
Tagesordnung über die Gründe für die Ermächti-
gung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre
bei Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen auszuschließen

Die unter Tagesordnungspunkt 7 beantragte Ermächti-
gung soll es der Gesellschaft ermöglichen, attraktive
Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen. Ggf. sollen
auch über Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften je nach
Marktlage deutsche oder internationale Kapitalmärkte
in Anspruch genommen und die Schuldverschreibungen
außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines
OECD-Landes ausgegeben werden können. Dabei soll der
Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie 80 Prozent
des durchschnittlichen Börsenkurses in der Xetra-Schluss-
auktion (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den zehn Börsen-
tagen vor dem Tag der Beschlussfassung nicht unter-
schreiten. Alternativ wird die Möglichkeit eröffnet, den
Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie anhand
des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien in der
Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh-
rend der ersten Tage des Bezugsrechtshandels festzu-
legen. Den Aktionären steht dabei grundsätzlich ein
Bezugsrecht zu. 

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen gilt nach § 221
Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für
Bezugsrechtsausschlüsse von zehn Prozent des Grund-
kapitals wird aufgrund der ausdrücklichen Beschränkung
der Ermächtigung auch zusammen mit etwaigen Aus-
nutzungen genehmigten Kapitals oder Veräußerungen
eigener Aktien nicht überschritten. Aus § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ergibt sich weiterhin, dass der Ausgabepreis
den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten darf.
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Hierdurch wird sichergestellt, dass eine nennenswerte
wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien
nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt eintritt,
lässt sich mathematisch errechnen, indem man den
rechnerischen Marktwert der Anleihe ermittelt und mit
dem Ausgabepreis vergleicht. Der Vorstand wird bei
seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der
jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag
vom Börsenkurs so gering wie möglich halten. Damit
wird der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts
auf beinahe null sinken, so dass den Aktionären durch
den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirt-
schaftlicher Nachteil entstehen kann. Sie haben zudem
die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesell-
schaft zu annähernd gleichen Bedingungen im Wege
eines Erwerbs der erforderlichen Aktien über die Börse
aufrechtzuerhalten. 

Im Übrigen ermöglicht der vorgesehene Ausschluss 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge die Ausnutzung
der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge und
erleichtert die Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Der
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zugunsten
der Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. von mit Wandlungspflichten ausge-
statteten Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil,
dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der
Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bzw.
Gläubiger bereits bestehender Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten
Wandelschuldverschreibungen nicht nach den bestehenden
Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigt zu wer-
den braucht.



8. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien, Ermächtigung zum Erwerb
und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs-
rechts bei der Veräußerung

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung
vom 18. März 2004 erteilte Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG („beste-
hende Ermächtigung“) ist gemäß den gesetzlichen
Vorgaben bis zum 17. September 2005 befristet. Sie
soll deshalb mit Ablauf dieser Hauptversammlung auf-
gehoben und durch eine erneut für 18 Monate, also bis
zum 16. September 2006 gültige, Ermächtigung ersetzt
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu
beschließen: 

a) Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zum
Erwerb eigener Aktien gemäß Hauptversammlungs-
beschluss vom 18. März 2004 wird mit Wirkung
zum Ablauf des Tages dieser Hauptversammlung
aufgehoben.

b) Der Vorstand wird mit Wirkung vom Ablauf des Tages
dieser Hauptversammlung an ermächtigt, bis zum
16. September 2006 eigene Aktien bis zu zehn Prozent
des derzeitigen Grundkapitals von 48.533.334,20
Euro zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen
Aktien zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die
sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach
den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem
Zeitpunkt mehr als zehn Prozent des Grundkapitals
entfallen. 
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c) Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands (1) über
die Börse oder (2) mittels eines an alle Aktionäre
gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels
einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines
solchen Angebots erfolgen. In dem Fall (2) sind die
Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes zu beachten, sofern und soweit sie Anwen-
dung finden.

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf
der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch-
schnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesell-
schaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der letzten fünf
Börsentage vor dem Erwerb der Aktien um nicht
mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten.

(2) Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre
gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. eine
öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots, dürfen der gebotene Kaufpreis
oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie
(ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnitt-
lichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in
der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) während der letzten fünf
Börsentage vor dem Tag der öffentlichen Ankün-
digung des Angebots bzw. der öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe eines Kaufangebots um
nicht mehr als 15 Prozent über- oder unterschrei-
ten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung
eines öffentlichen Angebots bzw. der öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots
erhebliche Abweichungen des maßgeblichen
Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforde-
rung zur Abgabe eines solchen Angebots ange-
passt werden. 



In diesem Fall wird auf den durchschnittlichen
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der
Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der letzten fünf Börsentage vor
der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen
Anpassung abgestellt. Sollte das öffentliche Ange-
bot überzeichnet sein bzw. im Fall einer Auffor-
derung zur Abgabe eines solchen Angebots von
mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämt-
liche angenommen werden, muss die Annahme
nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück
angedienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen
werden. Das öffentliche Angebot bzw. die Auf-
forderung zur Abgabe eines solchen Angebots
kann weitere Bedingungen vorsehen.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die aufgrund der Ermächtigung gemäß
vorstehend lit. b) und c) erworbenen eigenen Aktien
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in
anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot
an alle Aktionäre wieder zu veräußern, und zwar

– wenn der bar zu zahlende Veräußerungspreis den
Börsenpreis der Aktien nicht wesentlich unter-
schreitet. Nicht wesentlich in diesem Sinne ist eine
Unterschreitung, wenn der Veräußerungspreis
bis zu fünf Prozent unter dem durchschnittlichen
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der
Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der letzten fünf Börsentage vor
der Veräußerung der Aktien liegt. Die Anzahl der
in dieser Weise veräußerten Aktien darf zusammen
mit der Anzahl der neuen Aktien, die aufgrund
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gleichzeitig bestehender Ermächtigung aus geneh-
migtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss nach
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden,
und der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung
von Options- und/oder Wandlungsrechten oder
Erfüllung von Wandlungspflichten aus Wandel-
schuldverschreibungen entstehen können, die
aufgrund gleichzeitig bestehender Ermächtigung
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben werden, zehn Prozent
des Grundkapitals nicht überschreiten; 

oder

– als Gegenleistung an Dritte im Rahmen des
Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit
Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen
an Unternehmen. 

e) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Aktien, die aufgrund der Ermächtigung
zu vorstehend lit. b) und c) erworben werden, ganz
oder in Teilen einzuziehen, ohne dass die Einziehung
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf. Durch die Einziehung
erhöht sich der Anteil der übrigen Aktien am Grund-
kapital. Der Vorstand wird ermächtigt, die Angabe
der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.

f) Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können
ganz oder in Teilen ausgenutzt werden.



Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71
Abs.1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 8
der Tagesordnung über die Gründe für die Ermäch-
tigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktio-
näre bei der Veräußerung eigener Aktien auszu-
schließen

Der Vorstand ist bereits durch Hauptversammlungs-
beschluss vom 18. März 2004 zum Erwerb eigener Aktien
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden. Diese
Ermächtigung läuft am 17. September 2005 aus. Der
Beschlussvorschlag zu Punkt 8 der Tagesordnung sieht
deshalb vor, die bisherige Ermächtigung aufzuheben
und den Vorstand erneut zum Erwerb eigener Aktien
zu ermächtigen.

Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, das
Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre einzusetzen.

Dabei hat der Erwerb unter Wahrung des Grundsatzes
formaler Gleichbehandlung (§ 53a AktG) über die Börse
oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu
erfolgen.

Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient
der vereinfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die
Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräuße-
rung als über die Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre ermächtigen. Voraussetzung ist dabei, dass
die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs
der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung
nicht wesentlich unterschreitet. 
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Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im
Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt insbesondere eine
schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien
als deren Veräußerung nach den Regeln der Einräumung
eines Bezugsrechts an die Aktionäre. 

Die Ermächtigung gemäß dem unter Punkt 8 lit. d),
zweiter Spiegelstrich der Tagesordnung, vorgeschlagenen
Beschluss soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben,
eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese beim
Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran als
Gegenleistung anbieten zu können. Auf dem Markt für
Unternehmens- und Beteiligungskäufe wird diese Form
der Gegenleistung zunehmend verlangt. Die hier vorge-
schlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die not-
wendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen
daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem
trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre bei der Wiederveräußerung der Aktien
Rechnung.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über
die Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen
unterrichten. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am
Donnerstag, dem 10. März 2005, bis zur Beendigung
der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder bei
einer Niederlassung der 

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, 
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln,

hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungs-
gemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinter-
legungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur
Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden.



Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder
bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. In
diesem Fall bitten wir, die von dem Notar bzw. der
Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung
bis Dienstag, den 15. März 2005, bei der Gesellschaft
einzureichen.

Ergänzend dürfen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie
einen Dritten, z. B. eine Aktionärsvereinigung, bevoll-
mächtigen können, das Stimmrecht aus Ihren Aktien
auszuüben. Sofern das Stimmrecht nicht durch ein Kredit-
institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der
in § 135 AktG bezeichneten Personen ausgeübt wird,
bedarf es der Erteilung einer schriftlichen Vollmacht
gemäß § 134 Abs. 3 AktG. Die Gesellschaft bietet ihren
Aktionären als besonderen Service an, von der Gesell-
schaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechts-
vertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevoll-
mächtigen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen
wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung. Vollmachten und Weisungen müssen
schriftlich übermittelt werden. Entsprechende Vordrucke
erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte. Wir bitten,
die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke
bis Montag, den 14. März 2005, an die Deutsche
Beteiligungs AG, Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt
am Main, zurückzusenden.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung gemäß der
Ermächtigung in § 16 Abs. 4 unserer Satzung vollständig
in Ton und Bild im Internet zu übertragen und so öffent-
lich zu machen.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG bitten wir, ebenfalls an die Deutsche
Beteiligungs AG, Kleine Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am
Main, zu richten. Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens
zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung einge-
gangen sind, werden unter den Voraussetzungen der 
§§ 126, 127 AktG unter der Internetadresse http://www.
deutsche-beteiligung.de zugänglich gemacht. Anderweitig
adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden
nicht berücksichtigt.

Frankfurt am Main, im Februar 2005

Deutsche Beteiligungs AG

Der Vorstand
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